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Datum:  22.02.2012 
Aktenzeichen:   
Einreicher  Bürgermeister 
Federführendes Amt: Ordnungsamt  
 
 
 

Gremium Termin Genehmigung Stimmverh. J N E 

 

Ausschuss für Soziales und 
Ordnungsangelegenheiten 

07.03.2012      

 

Hauptausschuss 15.03.2012      

 

Stadtrat 22.03.2012      

 
 

 
 
Betreff 
 
Beschluss der Friedhofssatzung für den Friedhof der Hansestadt Osterburg (Altmark) 
Ortschaft Meseberg 
 
 
Beschlusstext: 
 
Der Stadtrat beschließt die Friedhofssatzung für den Friedhof der Hansestadt Osterburg 
(Altmark) Ortschaft Meseberg.  
 
 
 
 
........................................ 
Bürgermeister 
 
 
 



Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage: 
 
Der Friedhof in Meseberg ist in Trägerschaft der Hansestadt Osterburg (Altmark). In einer 
Sitzung des Ortschaftsrates Meseberg wurde der Wunsch geäußert, auf dem Friedhof in 
Meseberg eine Urnengemeinschaftsgrabanlage zu errichten, nach dem Muster der Anlage 
auf dem Friedhof in Krumke. Diese Anlage soll der anonymen Urnenbestattung auf der Grü-
nen Wiese dienen. Im Gegensatz zur normalen Urnengrabstelle gibt es auf der Grünen Wie-
se keine Möglichkeit der Errichtung einer Einzelgrabstelle. Die Urnenbeisetzung erfolgt ohne 
Angehörige und das Ablegen von Grabschmuck auf der Grabstelle ist ebenfalls nicht mög-
lich.  

In einer weiteren Sitzung des Ortschaftsrates wurde bemängelt, dass Abfälle gemäß der seit 
2009 geltenden Satzung nicht mehr auf dem Friedhof zurückgelassen werden dürfen. Der 
Ortschaftsrat möchte, dass zumindest die kompostierbaren Abfälle, insbesondere Laub, wie-
der durch den Friedhofsträger entsorgt werden. Da die Erfahrung aus den zurückliegenden 
Jahren gezeigt hat, dass eine 100%ige Trennung von kompostierbarem Abfall und nicht 
kompostierbarem  Abfall nicht erfolgt, wird die Entsorgung des Abfalls als gemischter Abfall 
vorgenommen werden müssen. Die Kosten, die dadurch entstehen, könnten in den nächsten 
Jahren dazu führen, dass die derzeit zu entrichtenden Friedhofsunterhaltungsgebühren von 
10,00 € pro Grab auf 11,00 -12,00 € steigen. 

Der Ortschaftsrat Meseberg hat in seiner Sitzung am 31.01.2012 dem neuen Satzungsent-
wurf einstimmig zugestimmt. 

  

Empfehlung der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt, der Beschlussvorlage zuzustimmen.  
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
 
Für die Errichtung der Urnengrabanlage (einfache Gestaltung der Fläche) fallen Kosten in 
Höhe von ca. 250,00 € an.  
 
 
Anlage: 
 
Satzung für den Friedhof der Hansestadt Osterburg (Altmark) Ortschaft Meseberg 
 
 
 
 
__________________________   ________________________ 
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